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Bezirksvorsteher / -in Vorsitzender
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Die Planaufstellung ist vom Stadtentwick-
lungsausschuss am
nach § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen und
am                       ortsüblich bekannt-
gemacht worden.

( am                    ) nach § 3 Abs. 1
BauGB stattgefunden.

Für den Planentwurf
Stadtplanungsamt

Dipl. -Ing. Arch.
Amtsleiterin

Köln, den
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HINWEISE
1. Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004
    (BGBl. I S. 3316), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
    Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316).

2. Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom
    23.01.1990 (BGBl. I S. 132), geändert durch Artikel 3 des
    Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466).

3. Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990
    (BGBl. 1991 I S. 58).

4. Innerhalb des Plangebietes bestehende Rechtssetzungen
    aufgrund des Preußischen Fluchtliniengesetzes, des Aufbau-
    gesetzes NW, des Bundesbaugesetzes oder des Baugesetz-
    buches treten mit der Rechtsverbindlichkeit dieses 
    Bebauungsplans außer Kraft.

5. Alle Längenmaße sind in m angegeben. 
    Festsetzung der Gebäudehöhe in m über NN.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Im Kerngebiet werden gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 
    BauNVO Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht
    Bestandteil des Bebauungsplans. In dem als MK (A) 
    festgesetzten Teil des Kerngebietes sind gemäß § 7 Abs. 4
    BauNVO oberhalb des Erdgeschosses nur Wohnungen und 
    Räume für freie Berufe zulässig.
    
2. Im Kerngebiet sind gemäß § 9 Abs. 2 i.v.m. 12 Abs. 3a 
    BauGB nur diejenigen Vorhaben zulässig, zu deren 
    Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungs-
    vertrag verpflichtet hat.

3. Außer den in Nr.1 genannten Vorhaben sind im Kerngebiet
    auch untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen
    zulässig, die dem Nutzungszweck des Gebiets dienen
    und die seiner Eigenart nicht widersprechen. Die der 
    Versorgung des Plangebiets mit Elektrizität, Gas, Wärme 
    und Wasser sowie der Ableitung von Abwasser dienenden 
    Nebenanlagen können als Ausnahmen zugelassen werden. 
    Dies gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie 
    für Anlagen für erneuerbare Energien.

4. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO darf die festgesetzte 
    GRZ für die nach § 19 Abs. 4 BauNVO mitzurechnenden 
    Anlagen bis zu einem Wert von 0,9 überschritten werden. 
    In dem als MK(A) festgesetzten Teil des Kerngebiets darf die
    GRZ bis zu einem Wert von 1,0 überschritten werden.

5. Innerhalb der mit ABCD gekennzeichneten Fläche darf die 
    festgesetzte Gebäudehöhe für ein Geschoss, das der 
    Unterbringung gebäudetechnischer Anlagen dient, um bis 
    zu 6 m überschritten werden.
    
6. Baugrenzen dürfen durch Vordächer um bis zu 2 m 
    überschritten werden.
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